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Vorwort

P
apst Benedikt XVI. betont in seiner Enzyklika Caritas 
in Veritate: „Die Kirche hat eine Verantwortung für die 

Schöpfung und muss diese Verantwortung auch öffentlich 
geltend machen. Und wenn sie das tut, muss sie nicht nur 
die Erde, das Wasser und die Luft als Gaben der Schöpfung 
verteidigen, die allen gehören. Sie muss vor allem den Men-
schen gegen seine Selbstzerstörung schützen. Es muss so et-
was wie eine richtig verstandene Ökologie des Menschen ge-
ben. Die Beschädigung der Natur hängt nämlich eng mit der 
Kultur zusammen, die das menschliche Zusammenleben ge-
staltet. Wenn in der Gesellschaft die »Humanökologie« res-
pektiert wird, profitiert davon auch die Umweltökologie. Wie 
die menschlichen Tugenden miteinander verbunden sind, so 
dass die Schwächung einer Tugend auch die anderen gefähr-
det, so stützt sich das ökologische System auf die Einhaltung 
eines Planes, der sowohl das gesunde Zusammenleben in 
der Gesellschaft wie das gute Verhältnis zur Natur betrifft.“

Die Deutschen Bischöfe – Kommission für gesellschaftliche 
und soziale Fragen/Kommission Weltkirche betonen in ihrem 
Geleitwort zur Expertise „Der Klimawandel: Brennpunkt glo-
baler, intergenerationeller und ökologischer Gerechtigkeit“: 
„Dieser Herausforderung müssen wir aktiv begegnen. Als 
diejenigen, denen die Schöpfung als Leihgabe von Gott anver-
traut worden ist, tragen wir Menschen Verantwortung für sie. 
Als Christen glauben wir, dass Gott die Erde erschaffen hat, 
wie es die biblische Schöpfungserzählung überliefert: „Gott 
sah alles an, was er gemacht hatte: Es war sehr gut“. Uns 
Menschen hat er den Auftrag gegeben, den Garten Eden zu 
bebauen und zu behüten. Mit der Einladung, ihre Ressourcen 
zu nutzen, hat Gott uns zugleich in die Pflicht genommen, die 
Schöpfung zu schonen und zu bewahren.“
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Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken hebt in sei-
ner Erklärung „Schöpfungsverantwortung wahrnehmen – 
jetzt handeln! Für einen nationalen und internationalen Kli-
maschutz“ besonders hervor: “Wir Christinnen und Christen 
sind durch den anthropogenen Klimawandel in besonderer 
Weise herausgefordert. Als Ebenbilder Gottes sind wir von 
unserem Schöpfer in die Verantwortung gerufen, Gottes gu-
te Schöpfung zu bewahren und zu bebauen, zu besorgen 
und zu behüten (Gen 2,15). Wir Christinnen und Christen 
müssen uns unserer Verantwortung vor Gott und den Men-
schen für einen treuhänderischen Umgang mit der Schöp-
fung bewusst sein.“

A
us dieser christlichen Verantwortung heraus möchte die 
Diözese Passau den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

in der Kirche und allen Gemeinden auf der Grundlage der 
ökologischen Leitlinien von 1996 erneut ein ökologisches 
Gesamtkonzept vorlegen, in dem Lebens- und Handlungs-
situationen der Kirche unter christlicher Mitverantwortung 
für die Schöpfung dargestellt sind. Begleitet wird die Umset-
zung wie auch die Fortschreibung dieses Konzeptes vom Sa-
chausschuss Schöpfung und Umwelt des Diözesanrates und 
vom Umweltbeauftragten der Diözese.

Wir bitten alle Dienststellen und Mitarbeiter/innen um ak-
tive Unterstützung für eine glaubwürdige Schöpfungsverant-
wortung in unserer Diözese.

Das Bischöfliche Ordinariat Passau 

Dr. Klaus Metzl, Generalvikar

Der Diözesanrat der Katholiken 

Wolfgang Beier, Vorsitzender

Liturgie und  
Verkündigung

D
ie Schöpfung, die Gott uns Menschen anvertraut hat, 
die wir gestalten und behandeln, bringen wir immer 

wieder in der Liturgie betend und dankend vor Gott. Aus 
dieser liturgischen Grundhaltung des Betens und Dankens 
werden wir sensibel für das Geschenk der Schöpfung und 
empfindsam für die Gegenwart der Spuren Gottes in allem 
Geschaffenen.

Aus dieser Zärtlichkeit und Herzlichkeit der Schöpfung 
gegenüber wird Danken (Eucharistie) immer neu eine Um-
kehr, ein Umdenken zur Liebe und Achtung dem Schöpfer 
gegenüber, werden Texte und Lesungen der Bibel immer neu 
eine Erinnerung (memoria) an den Schöpfer des Lebendigen 
und damit ein menschlicher Aufruf zur Umkehr und Demut 
und Ehrfurcht im Umgang mit der Schöpfung.

Die Eucharistie bietet an vielen Stellen die Gelegenheit, 
das Lob des Schöpfers und unsere Verantwortung für die 
Schöpfung zum Ausdruck zu bringen. 
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In der Bußfeier können aktuelle Nachrichten, Hinweise 
auf Umweltzerstörungen aller Art der Ausgangspunkt zur 
Umkehr im menschlichen, wirtschaftlichen und politisch-
en Verhalten gegenüber der Schöpfung sein. Die christliche 
Grundforderung muss bleiben: Der Mensch muss sich im In-
neren, in seiner Einstellung ändern, damit ein verantwortli-
ches Tun entsteht.

Für Lesungen und Fürbitten gibt es vielfältige biblische 
Texte, Psalmen und andere Gestaltungsvorschläge. Bittgän-
ge, Wallfahrten, Flurprozessionen können gute Anregungen 
geben für Staunen, Hinsehen, Hinhören auf die Schöpfung 
– auch das „Stöhnen“ der Natur durch Zerstörung und Um-
weltschäden kann erfahrbar gemacht werden. Das ganze 
Kirchenjahr bietet viele Anlässe. 

Bei den vielfältigen Anlässen im Kirchenjahr kommt es 
auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Pfarrgemei-
nden an, dass wir Gott und seiner Schöpfung gegenüber auf-
geschlossen sind und mit Herz und Sinn offen sind für alle 
Schöpfungsanliegen. n

KONTAKT.INFORMATION.MATERIAL

Bischöfliches Seelsorgeamt
Diözesanstelle des KDFB 
Bischöfliches Jugendamt
KLB und KLJB-Werkbriefe und Werkblätter
Umweltbeauftragter der Diözese Passau 
Domladen & Mediothek

Bildung

I
m gesamten Bildungsbereich sollen grundsätzliche und 
aktuelle Themen zu Schöpfung – Umwelt – Natur in je-

weils geeigneter Weise ausführliche behandelt werden, ins-
besondere in Kindergärten, Schulen, der Jugend- und Er-
wachsenenbildung, Aus- und Fortbildung von Priestern und 
pastoralen Mitarbeiter/innen. In allen Altersstufen empfiehlt 
es sich, das Lernen mit „Kopf, Herz und Hand“ zu praktizie-
ren. Lernen durch „Tun“ ist nicht nur im Kinder- und Jugend-
alter erfolgreich.

Kontinuierliche Schöpfungsverantwortung ist in  
den Pfarreien am besten möglich, wenn sich ein eigener 

Sachausschuss des Pfarrgemeinderates dieser  
Aufgaben annimmt.

Die Vernetzung und Zusammenarbeit aller betroffenen In-
stitutionen, Verbände und Räte wird empfohlen. Haupt- und 
ehrenamtliche Mitarbeiter/Innen im kirchlichen Bereich mit 
Kompetenz in Schöpfungs- und Umweltfragen werden ge-
beten diese Vernetzung zu fördern und sich mit Ihren jewei-
ligen Kompetenzen einzubringen.
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Im folgenden Schaubild sind die vielfältigen Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit der Umweltbeauftragten der Pfarreien, 
bzw. der Sachausschüsse beispielhaft dargestellt:

Die Global Marshallplan-Initiative, der der Diözesanrat Pas-
sau beigetreten ist, ermöglicht in vielfältiger Weise sich zu 
informieren um in umweltrelevanten Fragestellungen auf 

dem neuesten Stand zu bleiben (Buchabo der Global Mar-
shallplan-Initiative, GMP-News über den Mailverteiler).

KONTAKT.INFORMATION.MATERIAL

Kindergartenreferat des Diözesancaritasverbandes
Schulreferat des Bischöflichen Ordinariates
Bischöfliches Jugendamt
Bischöfliches Seelsorgeamt
Bildungswerke

Bauen und Energie

V
orbildliches Umweltverhalten zeigt sich besonders im 
kirchlichen Bauwesen bei Neu-, Erweiterungs- und Um-

bauten. Ebenso verhält es sich bei der Energiebereitstellung 
und beim Energie sparen  sowie bei der Auswahl und Nut-
zung der Energiequellen für Stromerzeugung und Heizungs-
betrieb.
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In Zusammenarbeit mit dem Bischöflichen Baureferat geben 
wir folgende Empfehlungen:

Allgemeine ökologische Kriterien
 Z Mit Bauland und natürlichen Ressourcen schonend 
umgehen.

 Z Auf die die Dauerhaftigkeit und universelle  
Nutzbarkeit von Gebäuden achten.

 Z Einen problemlosen Rückbau gewährleisten.

 Z Eine Restauration anstatt einer Neuanschaffung  
anstreben.

 Z Auf chemische Stoffe verzichten.

 Z Auf Stoffe verzichten, die auf Mineralölbasis  
hergestellt sind.

Umweltfreundliche Baumaterialien
 Z Soviel Holz wie möglich aus heimischen Wäldern  
verwenden. 

 Z Bei Holzbaustoffen auf das Gütesiegel „Forest  
Stewardship Council“ (FSC), FSC Deutschland achten.

 Z Verwendung von Baustoffen mit dem Umweltzeichen 
„Blauer Engel“ nach RAL.

 Z Wiederverwendbare Baustoffe gegenüber anderen 
Baustoffen den Vorzug geben.

 Z Auf Tropenhölzer soll gänzlich verzichtet werden.

 Z Es sollen ausschließlich Putze und Farben auf minera-
lischer Basis zur Anwendung kommen. 

Natürliche Dämmstoffe und Bodenbeläge
 Z Ausschließlich Umwelt- und gesundheitsverträgliche, 
biologische Baustoffe und Ausbaumaterialien verwen-
den.
 Z Auf das Umweltzeichen „IBR“ des Instituts für Baubio-
logie, Rosenheim GmbH, achten.
 Z Kein Einbau von Bodenbelägen mit PVC oder Einsatz 
von Linoleum und Kautschukbelägen.

Energieverbrauch
 Z Niedrigenergiegebäude sollen bei Neubauten Stan-
dard sein.

 Z Energiesparende Geräte und Einrichtungen sind zu 
nutzen.

 Z Auf einen zertifizierten Stromanbieter, der ausschließ-
lich auf regenerative Energie setzt, umsteigen.

 Z Das Angebot der Diözese „Förderung der Energiebera-
tung für Pfarreien“ nutzen.

 Z Einsatz regenerativer Energieträger, wie Biomasse und 
Photovoltaik bevorzugen.

 Z Thermische Solaranlagen für Warmwasserbereitung 
und Heizungsunterstützung nutzen.

Anlagen mit Pilotcharachter schaffen
 Z Blockheizkraftwerke, Photovoltaikanlagen und An-
schluss an bestehende Biogasanlagen und Biomasse-
heizkraftwerke nutzen.

Naturfreundliches Umfeld
 Z Fassadenbegrünung pflanzen.

 Z Naturwiesen und Bienenweiden anlegen.

 Z Wasserdurchlässige Pflasterbeläge und Materialien 
verwenden.

KONTAKT.INFORMATION.MATERIAL

Bischöfliches Baureferat, Domplatz 3, 94032 Passau
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Bewirtschaftung  
kirchlicher Häuser und 
Einrichtungen

V
orbildliches Umweltverhalten zeigt sich auch dort, wo 
Kirche in ihren Häusern und Einrichtungen, bei Festen 

und Veranstaltungen Gastgeberin ist. 

Lebensmitteleinkauf und Verpflegung
 Z Einkauf saisonaler und regionaler Lebensmittel, wenn 
möglich aus ökologischem Anbau. 

 Z Verwendung von fair gehandelten Produkten.

 Z Abstimmen der Speiseplangestaltung auf  
regionales und saisonales Angebot. 

 Z Bewusste und möglichst sparsame Verwendung stark 
klimarelevanter Lebensmittel 

 Z Verzicht auf Fischprodukte aus bedrohten  
Beständen.

Abfallwesen
 Z Vermeidung von Abfällen durch Bevorzugung von 
Mehrwegsystemen in allen Bereichen.

 Z Konsequente Trennung und Verwertung von unver-
meidbaren Abfällen.

Reinigung
 Z Verwendung schonender Wasch- und  
Reinigungsmittel

 Z Bei Neukauf Beachtung von Reinigungsfreundlichkeit 
von Materialien und Formen unter Einbeziehung der 
Hauswirtschaftsleitung.

 Z Anpassung der Reinigung an den Bedarf.

Zertifizierung
 Z Eine Umweltzertifizierung nach EMAS anstreben.

 Z Einführung von Umweltmanagementsystemen in 
kirchlichen Häusern.

Bei der Durchführung kirchlicher Feste und Veranstaltungen 
bitten wir um Beachtung der Checkliste im Anhang.

KONTAKT.INFORMATION.MATERIAL

Verbraucher/innenservice des KDFB
Checkliste im Anhang



14 15

Kirchliche Grundstücke

S
o wie sich Kirchen und Kapellen von weltlichen Gebäu-
den äußerlich unterscheiden, soll man auch den kirchli-

chen Grundstücken der Pfarrpfründe- und Kirchenstiftungen 
einen besonderes liebevollen und pfleglichen Umgang mit 
Boden und Pflanzen ansehen. Deshalb empfehlen wir fol-
gende Regelungen:

Landwirtschaftliche Pachtgrundstücke
Vor Ablauf der Pacht und rechtzeitig vor der Neuverpach-
tung wird eine durch den Verpachtungsleiter der Kath. Pfrün-
depachtstelle Regensburg, unter Berücksichtigung eines an-
gemessenen Aufwandes, eine Bestandsaufnahme über die 
bisherige Bewirtschaftung gemacht. Beachtet wird dabei vor 
allem:

 Z Sind die Grundstücke noch in der Verfassung wie bei 
der Verpachtung, oder sind Veränderungen vorge-
nommen worden? (z. B. Grünland in Acker umgewan-
delt, Wege umgeackert, Flächen drainiert?)

 Z Gibt es Bodenschäden, z. B. durch schwere Maschi-
nen, Bearbeitung bei Nässe etc.

 Z Sind landschaftsgliedernde Biotopstrukturen vorhan-
den oder beseitigt worden: Hecken, Gräben, Raine, 
Feldgehölze, Einzelbäume, Wege usw.?

 Z Wie wurde der Gewässerschutz beachtet: Pufferstrei-
fen vor Bächen und Gräben, Gülleausbringung zur Un-
zeit usw.?

Nach diesen Erhebungen erfolgt die Neuverpachtung unter 
folgenden Gesichtspunkten:

 Z Welche Pächter kommen für die Neuverpachtung in 
Frage?

 Z Kein Anbau von gentechnisch manipulierten Pflanzen 
auf allen Kirchengrundstücken.

 Z Soviel Grünland wie möglich.

 Z So viel Artenvielfalt wie möglich.

 Z So viele Biotopstrukturen (Hecken, Tümpel, Teiche, 
Raine, Mulden, Hochstauden, Fluren, Streuobst,  
Magerrasen, Trockenrasen, Wegränder) wie möglich.

 Z Extensiv, bzw. ökologisch wirtschaftende Bauernfami-
lien werden bei der Pachtvergabe bevorzugt.

 Z Keine Beteiligung an preistreibenden Pachtstrukturen.

Bei Gestaltung der Pachtverträge ist darauf zu achten, dass 
keine Auflagen gemacht werden, die die staatliche Förde-
rung gefährden. Die Pächter werden auf die Einhaltung ge-
setzlicher Vorgaben hingewiesen.

NÄHERE AUSKÜNFTE 

Katholische Pfründepachtstelle Regensburg 
Telefon 0941 208202-0

Waldwirtschaft
Es wird empfohlen Waldflächen nach FSC-Deutschland (Fo-
rest Stewardship Council) zu Zertifizierung oder sich der Zer-
tifizierung der Umweltverbände zu unterziehen, bzw. der 
PEFC-Zertifizierung für den bäuerlichen Wald (Privatwald).
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Friedhöfe sind Orte des Lebens
Friedhöfe sind nicht nur Ruhestätten für unsere Toten, son-
dern vor allem Orte des Lebens und des Glaubens an die 
Auferstehung. In der Gestaltung unserer Friedhöfe soll dies 
besonders zum Ausdruck kommen; zugleich ist das ein kon-
kretes Handlungsfeld für Schöpfungsverantwortung

Sterile und versiegelte Anlagen würden dagegen ebenso 
verstoßen, wie unverwertbare herumliegende Abfälle wie 
Plastikblumen und -gestecke, Kranzreste oder Grablichter.

Dieses Anliegen wird deutlich in unseren Empfehlungen 
für die Friedhofsverordnung (siehe Anlage)

KONTAKT.INFORMATION.MATERIAL

Diözesanbauamt
Bischöfliche Finanzkammer
Kath. Pfründepachtstelle Regensburg
Bayerische Umweltbeauftragte

Büro

I
m Büroalltag zeigt sich konkretes Umweltverhalten im 
Kleinen, das aber insgesamt große Wirkung haben kann. 

Deshalb geben wir in diesem Zusammenhang folgende 
Empfehlungen:

Beschaffungswesen
Alle mit der Beschaffung von Büromaterialien befassten Mit-
arbeiter/innen sind gehalten, jeweils die am wenigsten um-
weltbelastenden Materialien und Geräte einzukaufen, so 
insbesondere

 Z Schreibblöcke, Aktenordner, Schnellhefter, Einlege-
mappen, Kopierpapier aus Recyclingpapier etc.

 Z Lösungsmittelfreie Klebstoffe verwenden.

 Z Nachspitzbare, unlackierte Farbstifte benutzen.

 Z Lineale aus Holz.

 Z Klarsichthüllen nur dort wo unbedingt nötig verwen-
den. Statt dessen Einlegemappen aus verschieden 
farbigem Karton benutzen.

 Z Verpackungsmaterial aus Holzwolle, Papierschnitzel, 
Maisstärke etc.
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Einsparen von Papier und Briefhüllen
 Z Wenn möglich doppelseitig kopieren und drucken.

 Z Die Rückseite von einseitig bedrucktem Papier als 
Konzeptpapier und Notizzettel nutzen.

 Z Briefhüllen für den hausinternen Rundlauf mehrmals 
verwenden.

 Z Verwendung von Umweltschutz- und Recyclingpapier 

 Z Papier sparen durch E-Maileinsatz

Energieeinsparmöglichkeiten
 Z Nur diejenigen Lichtquellen einschalten, die benötigt 
werden. Keine Festbeleuchtung in Büros!

 Z Ausschließlich Energiesparlampen verwenden.

 Z Kurz und intensiv lüften; keine Dauerlüftung durch 
gekippte Fenster.

 Z Raumtemperatur im Büro anpassen.

 Z Stand-by-Verluste und Scheinausverluste durch ab-
schaltbare Steckdosenleisten vermeiden.

 Z Verwenden verbrauchsarmer Computer-, Drucker- 
und Kopiersysteme.

 Z Computer und Geräte ab einer Pause von 30 Minuten 
abschalten.

 Z Energiemanagement der Betriebssysteme konfigurie-
ren.

 Z Internetnutzung optimieren – Anfragen ins weltweite 
Netz kosten auch Energie.

Umgang mit dem Müll – Trennung  
von Wertstoffen

 Z Überprüfen: Bei Transportverpackung (Kartonagen, 
Säcke, Folien, Paletten, Styroporformteile und –chips) 
sind die Hersteller und Betreiber verpflichtet, selbst 
zurück zu nehmen. Deshalb sind die gelieferten Wa-
ren wenn möglich sofort auszupacken und das Ver-
packungsmaterial dem Lieferanten unter Hinweis auf 
deren Rücknahmepflicht mit zu geben.

 Z Ins Büro mitgebrachte Flaschen, Gläser, Dosen,  
Joghurtbecher sollen wieder nach Hause mitgenom-
men und privat entsorgt werden.

 Z Leere Toner- und Tintenbehälter der Fotokopiergeräte 
und Drucker sind Sondermüll. Rücknahme durch die 
Lieferfirmen möglich.

 Z Bei der übrigen Müllentsorgung ist sicher zu stellen, 
dass der Müll (nach den möglichen Fraktionen) ge-
trennt wird und die jeweiligen Komponenten in den 
Recyclingzentren entsorgt werden.

 Z In den Bürogebäuden des bischöflichen Ordinaria-
tes und in den diözesanen Bildungshäusern wird ein 
Trennsystem eingeführt, welches alle relevanten Müll-
fraktionen nach den Gegebenheiten der jeweiligen  
Recyclingzentren getrennt erfasst und entsorgt.

 Z Durch Trennsysteme überflüssige Müllbehälterkapazi-
täten einsparen.

KONTAKT.INFORMATION.MATERIAL

Umweltbeauftragte der Häuser
Zertifizierte Umweltberater
Umweltbeauftragter der Diözese
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Verkehr

D
er Verkehr und der damit einhergehende Energiever-
brauch sowie der Ausstoß von Schadstoffen ist vor 

dem Hintergrund des Klimawandels eine Herausforderung 
für unser schöpfungsbewusstes Verhalten. Deswegen geben 
wir folgende Empfehlungen: 

 Z Kurze Strecken sollen zu Fuß oder mit dem Fahrrad 
zurückgelegt werden. 

 Z Bei längeren Wegstrecken zu überregionalen Zusam-
menkünften und Tagungen sind die öffentlichen Ver-
kehrsmittel Bahn und Bus zu nutzen oder zumindest 
Fahrgemeinschaften zu bilden.

 Z Für die Koordination von Fahrten im kirchlichen Be-
reich ist eine diözesane Mitfahrzentrale angedacht.

 Z Allen kirchlichen Mitarbeiter/innen empfehlen wir die 
Anschaffung und Nutzung treibstoffsparender Fahr-
zeuge mit umweltschonenden Komponenten (Hybrid-
fahrzeuge, Diesel mit Rußpartikelfilter).

 Z Wünschenswert sind Fortbewegungsmittel mit Signal-
wirkung: Gasgetriebene Fahrzeuge, Pflanzenölmoto-
ren, Elektrofahrzeuge mit Sonnenstrom betankt.

Schlusswort

M
ensch und Welt existieren nicht aus sich heraus, son-
dern sind das Werk eines liebenden Schöpfergottes, 

der ein „Freund des Lebens“ ist. Dem Menschen hat er die-
se Schöpfung anvertraut – werden wir diesem Vertrauen ge-
recht!

Passau, September 2010

Die Herausgeber/-innen und die Arbeitsgruppe, die diese Ökolo-
gischen Leitlinien überarbeitet und ergänzt haben.

KONTAKTADRESSEN UND ANSCHRIFTEN

Informationsquellen in der Diözese:

Diözesanbauamt Passau
Domplatz 3, 94032 Passau
Telefon 0851 393-3311

Bischöfliche Finanzkammer
Residenzplatz 8, 94032 Passau
Telefon 0851 393-3101

Schulreferat der Diözese Passau
Domplatz 6, 94032 Passau
Telefon 0851 393-4101

Bischöfliches Seelsorgeamt
Domplatz 3, 94032 Passau
Telefon 0851 393-5101

Domladen & Mediothek 
Domplatz 7, 94032 Passau 
Telefon 0851 393-5171

Bischöfliches Jugendamt
Innbrückgasse 9, 94032 Passau
Telefon 0851 393-5301
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KDFB Passau
Diözesanstelle
Ludwigsplatz 4, 94032 Passau 
Telefon 0851 3 63 61

Kindergartenreferat des Diözesancaritasverbands
Steinweg 8, 94032 Passau 
Telefon 0851 392-169

Umweltbeauftragter der Diözese Passau
Josef Holzbauer
Hengersberger Str. 10, 94557 Niederalteich
Telefon 09901 9352-17

Verbraucher/innenservice des KDFB
Ludwigsplatz 4/I, 94032 Passau 
Telefon 0851 36248

Kath. Pfründepachtstelle Regensburg
Postfach 10 06 28, 93006 Regensburg
Telefon 0941 208202-0

AUSWAHL AN INTERNETQUELLEN ZU DEN 
THEMENBEREICHEN DER LEITLINIEN

Bauen, Wohnen und Haushalt

www.umweltbundesamt.de
www.energielabel.de
www.ecotopten.de
www.klima-sucht-schutz.de
www.verbraucherzentrale-bayern.de
www.erneuerbare-energien.de
www.dena.de
www.energeieffizienz-jetzt.de
www.oecotest.de
www.fsc-deutschland.de
www.stmugv.bayern.de 

Mobilität und Verkehr

www.adfc.de
www.carsharing.de

www.mitfahrzentrale.de
www.atmosfair.de
www.umweltbundesamt.de
www.autoumweltliste.ch

Gebrauchsgegenstände und Kleidung, Ernährung

www.echtgerecht.de
www.papier.wald.dorg
www.transfair.de
www.faiflowers.de
www.nordsuedforum.de
www.gepa.de
www.oekotest.de
www.foodwatch.de
www.anders-besser-leben.de

WEITERE INFORMATIONSQUELLEN

www.misereor.de
www.klima-und-gerechtigkeit.de
www.dbk.de
www.globalmarshallplan.org
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Anlagen

Ergänzende Empfehlungen für eine  
Friedhofsverordnung

1. Der Umweltschutz, insbesondere die Abfallentsorgung, 
gewinnt auch auf den Friedhöfen wachsende Bedeu-
tung. Deshalb besteht Handlungsbedarf für die Kirchen-
stiftungen, die Träger eines kirchlichen Friedhofs sind. 
Sie sollten ihre Friedhofsverordnung in rechtsverbindli-
cher Form ergänzen.

2. Oberster Grundsatz des Umweltschutzes auf den Fried-
höfen ist die Abfallvermeidung, insbesondere die Ver-
meidung von nichtkompostierbaren oder nicht verwert-
baren Abfallprodukten.

3. Daher sollen Kunststoffe und sonstige nichtkompostier-
bare oder nicht verwertbare Stoffe in den Produkten der 
Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, Trauergebin-
den, Traugestecken, im Grabschmuck und in Pflanzen-
zuchtbehältern, die an der Pflanze beleiben, grundsätz-
lich nicht verwendet werden.

4. Die kompostierbaren organischen Stoffe können, soweit 
Platz vorhanden, auf oder neben dem Friedhof kompos-
tiert werden. Soweit hier kein Platz vorhanden ist, sollen 
kompostierbare Abfälle über die Zweckverbände Abfal-
lentsorgung entsorgt werden.

5. Zu den entsorgungspflichtigen Abfällen gehören insbeson-
dere alle nicht kompostierbaren Produkte der Trauerfloristik 
(Kränze, Trauergebinde, Trauergestecke, Grabschmuck) so-
wie die die kompostierbaren Stoffe, die nicht auf oder ne-
ben dem Friedhof kompostiert werden können. Alle Abfälle 
sind von den Grabnutzungsberechtigten selbst außerhalb 
des Friedhofs ordnungsgemäß zu entsorgen. Die Kirchen-
stiftung kann eine Entsorgung zu kostendeckenden Gebüh-
ren anbieten; gegebenenfalls entscheidet die Kirchenver-
waltung über die Höhe der Gebühren.

6. Soweit Abfälle nicht gemäß Ziffer 4. oder 5. zu entsor-
gen sind oder unter Verstoß gegen Ziffer 4. und 5. nicht 
entsorgt werden, sind sie nach Möglichkeit über die 
Zweckverbände Abfallentsorgung zu entsorgen. 

7. Es sollen keine Grablichthüllen verwendet werden, die 
aus nicht wieder verwertbaren Stoffen bestehen.

8. Die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln und sonsti-
gen chemischen Mitteln bei der Grabpflege soll verbo-
ten werden.

9. Die vorstehenden Anordnungen (Ziffern 2. bis 8.) kön-
nen als Ergänzung zu bestehenden oder, soweit noch 
keine Friedhofsverordnung besteht, zusammen mit 
der zu beschließenden Friedhofsverordnung beschlos-
sen werden. Unter IX. der Musterfriedhofsverordnung 
(„Sonstiges“) wäre auf diese ergänzenden Bestimmun-
gen zum Umweltschutz auf den Friedhöfen hinzuwei-
sen. Diese Bestimmungen zum Umweltschutz auf den 
Friedhöfen können als Anhang zur Muster-Friedhofs-
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verordnung bezeichnet werden. Nach Beschlussfassung 
durch die Kirchenverwaltung ist die ergänzte bzw. neue 
Friedhofsverordnung wie üblich vom Pfarrer zu unter-
schreiben, zu siegeln und zur stiftungsaufsichtlichen Ge-
nehmigung an die Bischöfliche Finanzkammer zu senden. 
Nach Erteilung der stiftungsaufsichtlichen Genehmigung 
sind die neuen Bestimmungen für mindestens einen Mo-
nat am Friedhof auszuhängen. Auf den Aushang soll im 
Pfarrblatt hingewiesen werden.

Weitere Vorschläge und Satzungsmuster enthält die Broschüre 
„Friedhof – Ort des Lebens“ der bayerischen Umweltbeauftragten.

Checkliste 

Für kirchliche Veranstaltungen und Pfarrfeste

 Z Produkte regional und saisonal einkaufen (Gemüse, Obst, 
Fleisch, Getränke…), nach Möglichkeit Bioprodukte

 Z Gentechnikfreie Produkte verwenden

 Z Mehrweggeschirr und waschbare Tischdecken verwenden

 Z Tischdekoration aus heimischen Blumen und Gräsern

 Z Blumengeschenke aus fairem Handel

 Z Getränke aus Mehrwegflaschen ausschenken, anbieten

 Z Exotische Säfte und Kaffee aus fairem Handel 

 Z Wein und Sekt aus Deutschland oder grenznahen  
Ländern anbieten

 Z Umweltverträgliche Spül-, Putz-, und Waschmittel  
verwenden

 Z Bei Kuchenverkauf darauf hinweisen, dass die Käufer  
ihren Verpackungsbehälter selber mitbringen

 Z Auch Gerichte für Vegetarier anbieten

 Z Weniger Rindfleischgerichte

 Z Weniger Milchprodukte mit hohem Fettanteil

 Z Mengen knapp kalkulieren

 Z Reste verschenken und nicht wegwerfen

 Z Müll wo es geht vermeiden und den Restmüll trennen

 Z Handwerker vor Ort unterstützen, Semmeln vom Bäcker 
und nicht vom Supermarkt
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